	Unterweisungsnachweis

	Gebäudemanagement

	Name des/der Unterweisenden: 
	     

	Anlass der Unterweisung:
	     

	Gebäude/Team:
	     

	Ort der Unterweisung:
	     

	Datum, Uhrzeit:
	     

	Allgemeine Hinweise

	· Die Gebäudedienstleistungen sind mit hoher Qualität umzusetzen. Das bedeutet, dass alle Arbeitsanweisungen eingehalten werden.

· Die Kunden sind zuvorkommend zu behandeln und die Arbeiten sind zuverlässig zu leisten (pünktlich, höflich und hilfsbereit).

· Während der Arbeitszeit darf kein Beschäftigter unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen Drogen stehen.

· Die betrieblichen Vereinbarungen zum Nichtraucherschutz werden eingehalten. Zigarettenabfälle nur in brandhemmende Abfallbehälter entsorgen.
· Es ist generell darauf zu achten, dass im und um das Gebäude Verkehrswege freigehalten, Flucht- und Rettungswege nicht verstellt werden.

· Die gesamten Arbeitsplätze immer sauber halten. Abfälle und Verunreinigungen sofort entfernen. Dies gilt auch für Verunreinigungen, die Sie nicht selbst verursacht haben.

· Die rechtlichen Bestimmungen sind einzuhalten. Das staatliche und berufsgenossenschaftliche Regelwerk ist einzusehen bei:      

	Organisation

	· Der Aufsichtführende/Teamleiter ist:     
· Den Anweisungen des Aufsichtführenden/Teamleiters ist Folge zu leisten.

· Die VBG-Checks zum sicheren und gesundheitsgerechten Arbeiten werden alle      Tage durchgeführt. Mängel, die bei diesen Checks auftreten werden falls möglich sofort selbst beseitigt. Ist dies nicht möglich, wird der Vorgesetzte informiert. 

· Die festgelegten Informationswege sind einzuhalten. 

· Es werden nur die Arbeitsaufgaben erledigt, für die es einen Arbeitsauftrag gibt. Betriebsfremde Tätigkeiten sind nicht zugelassen.

· Probleme, Störungen und Mängel sofort an den Aufsichtführenden/Teamleiter melden.

· Verbesserungsmöglichkeiten im Arbeitsablauf dem Aufsichtführenden/Teamleiter mitteilen. Jeder hat das Recht zu erfahren, wie und ob sein Verbesserungsvorschlag umgesetzt worden ist.

	Umgang mit Arbeitsmitteln und Persönlicher Schutzausrüstung

	· Die zur Verfügung gestellte Persönliche Schutzausrüstung wird benutzt.

· Arbeitsmittel, Geräte, Anlagen und Einrichtungen sind sorgsam zu behandeln und vor jedem Einsatz einer Sichtprüfung zu unterziehen.

· Alle Arbeitsmittel, Geräte, Anlagen und Einrichtungen nur nach den in der Bedienungsanleitung festgelegten Hinweisen verwenden und bedienen.

· Mangelhafte oder nicht funktionstüchtige Arbeitsmittel, Geräte, Anlagen und Einrichtungen dürfen nicht verwendet werden. Sie sind sofort aus dem Verkehr zu ziehen. Der Vorgesetzte ist über die Mängel zu informieren.

· Schadhafte Persönliche Schutzausrüstungen dürfen nicht benutzt werden. Sie sind sofort aus dem Verkehr zu ziehen. Der Vorgesetzte ist über die Mängel zu informieren. 

	Notfallmaßnahmen

	· Der Aushang „Verhalten bei Unfällen“ befindet sich:      
· Die Erste-Hilfe-Kästen befinden sich:
     
· Bei erforderlicher Leistung von Erster Hilfe ist unverzüglich der nächstgelegene ausgebildete Ersthelfer/in zu informieren. Unser/e Ersthelfer/in ist:       Seine/Ihre Telefonnummer lautet:      
· Die Erste-Hilfe-Leistungen sind im Verbandbuch zu dokumentieren. Das Verbandbuch befindet sich:      
· Unfälle sind unverzüglich dem nächsten Vorgesetzten zu melden.
· Brände sind sofort zu melden.
· Wenn Feuerlöscher benutzt wurden, dürfen sie nicht mehr aufgehängt werden, sondern sind neu befüllen zu lassen.
· Im Falle eines Feueralarms ist der Arbeitsplatz sofort zu räumen.
· Die Beschäftigten haben im Notfall die ausgeschilderten Flucht- und Rettungswege zu benutzen und sich an den ausgeschilderten Sammelplätzen einzufinden. 

	Teilnehmer/innen
	

	Name, Vorname
	Unterschrift

	     
	

	     
	

	     
	

	     
	

	     
	

	     
	

	Unterweisende/r 

     




___________________________________


In diesem Dokument wird auf eine geschlechtsneutrale Schreibweise geachtet. Wo dieses nicht möglich ist, wird zugunsten der besseren Lesbarkeit das ursprüngliche grammatische Geschlecht verwendet. Es wird hier ausdrücklich darauf hingewiesen, dass damit auch jeweils das andere Geschlecht angesprochen ist.
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